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A n t rag 

der Abgeordneten Dr. Hauser, Dipl.Ing. Dr. W e i h s, 

Dr. van Ton gel und Genossen, 

betreffend ein Bundesgesetz, \'lOmit das Ausfuhrfinanzierungs

förderungsgesetz 1967 abgeändert wird. 

Da das Ausfuhrfinanzierungsförderungsgesetz 1967 gemäß seinem 

§ 1 am 310 Dezember 1970 abläuft, er~'leist sich dip rechtzeitige 

Verl~ngerung dieses für die österr. Exportwirtschaft und die 

Sicherung der Vollbeschäftigung Nichtigen Gesetzes als not

wendig. Da sich das Gesetz ausgezeichnet bewährt hat, wird 

seine Verlängerung um weitere 5 Jahre vorgeschlagen. Die Än-

·derung der Determinierungsbestimmungen des §2 Z. 3 ist notwen

dig, da wegen des Zinsniveaus auf den Vapitalmärkten mit dem 
."1>.""'"" 

ursprünglichem Satz/3 v.H. über die Bankrate das Auslangen 

nicht mehr gefunden werden kann. 

Die unterzeichneten Abgeordneten stellen daher nachstehenden 

A n t rag: 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Bundesgesetz vom .••••• ~, womit das Ausfuhrfinanzierungs

förderungsgesetz abgeändert wird. 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Das Ausfuhrfinanzierungsförderungsgesetz 1967 BGBl. 

Nr. 196/67, wird wie folgt abgeändert: 

Artikel I 

1. § 1 hat zu lauten: 

Zur Erleichterung der Finanzierung von mittel- und lang

fristigen Ausfuhrgeschäften vfird der Bundesminister für 
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Finanzen ermächtigt, bis 31". Dezember 1975 namens des Bundes 

Haftungen in Form von Garantien für von der österreichischen 

Kontrollbanl{ Aktiengesellschaft durchzuführende Kredit

operationen (Aufnahme von Krediten, Begebung von Anleihen 

oder sonstigen festverzinslichen Uertpapieren) zu übernehmen, 

wenn der Erlös der Kreditoperationen zur Firanzierung von 

.. Aus fuhrgeschäften vert'Jendet I'lird, für die der Bund eine Haf

tung nach dem Ausfuhrförderungsgesetz 1964, BGB1. Nr.2oo, in 

seiner geltenden Fassung übernommen hato 

2. § 2 z. 3 hat zu lauten: 

Der nominelle Zinsfuß bezogen auf ein Jahr bei Zinszahlun-

gen im nachhinein nicht mehr als 4 Vo Ho über dem im Zeit

punkt der Kreditoperation geltenden Zinsfuß für Eskontierungen 

derösterreichischen Nationalbank (§ 48 Absatz! des National- . 

bankgesetzes, BGBl.Nr. 184/1955) beträgt; 

Art i k e 1 I1 

Nit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der Bundes

minister für Finanzen betraut. 

In formeller Hinsicht wird beantragt, diesen Antrag dem Finanz

und Budgetausschuß zuzuweisen. 
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